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Kantone Aargau, Thurgau 89

3. Der Unterricht muß vom Leichten zum Schweren vorschreiten
und neben Auge und Hand auch das Denkvermögen üben. Es sollen
nicht nur Kenntnisse und Fertigkeit erlangt, sondern es muß auch
die Einsicht gefördert und Selbständigkeit im Arbeiten erworben
werden.

4. Alle Arbeiten sind in der Schule anzufangen, auszuführen
und zu vollenden. Sie dürfen erst nach Schluß des Schuljahres nach
Hause genommen werden.

5. Bei Beginn des Schuljahres wird von allen Mädchen gleichzeitig

eine Zwischenarbeit angefangen, und zwar von den Schülerinnen
einer Klasse je die nämliche Arbeit. Die Wahl derselben ist zwecks
selbständiger Ausführung der Schulstufe anzupassen. Sie darf am
Examen unvollendet vorliegen.

6. Für den Klassenunterricht, besonders für die Übungsstücke,
ist einheitliches Material zu wählen.

7. Der Anstand, sowie hygienische Gründe verlangen es, daß
sämtliche zu flickenden Gegenstände sauber gewaschen zur Schule
gebracht werden.

8. Schülerinnen, die mangelhafter Fortschritte wegen zwei Jahre
die gleiche Klasse der wissenschaftlichen Schule besuchen müssen,
sollen in der Arbeitsschule gleichwohl befördert werden, sofern sie
nicht auch hier geringe Leistungen aufweisen.

Dieser Lehrplan tritt an die Stelle des bisherigen Lehrplanes
vom 8. Mai 1885.

2. Bezirksschulen.
2. Reglement für die Inspektion der Bezirksschulen des Kantons

Aargau. (Vom 14. Februar 1918.) *)

3. Höhere Mittelschulen.
3. Vertrag betreffend das Lehrerinnenseminar und Töchterinstitut in

Aarau. (Vom 3. März 1918.) *)

XX. Kanton Thurgau.
I. Gesetz betreffend die Besoldung der Lehrer und Lehrerinnen. (Vom

23. Dezember 1918.) 2)

1) Wegen Kaummangel nur registriert.
2) Siehe einleitende Arbeit.
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